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RS OGH 1989/10/11 14Os99/89
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 11.10.1989

Norm

StPO §228 Abs1

StPO §229

Rechtssatz

Nichtigkeit liegt nach § 228 Abs 1 StPO nur dann vor, wenn die Ö4entlichkeit der Hauptverhandlung sachlich

ungerechtfertigt ausgeschlossen wird, nicht aber, wenn kein Ausschluß erfolgt oder wenn die Fällung des

Ausschlußerkenntnisses die Formvorschriften des § 229 StPO nicht eingehalten werden.
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